
Satzung 

§, Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen Verein zur Förderung der Freundschaft zwischen der deutschen Stadt 

Quedlinburg und der französischen Stadt Aulnoye-Aymeries - im folgenden ,,Verein" genannt -. Er hat 

seinen Sitz in Quedlinburg und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Das Geschäftsjahr des 

Vereins ist das Kalenderjahr. 

§2 Ziel/Zweck des Vereins 

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Völkerverständigung, insbesondere die 

Weiterentwicklung der freundschaftlichen Beziehungen und Begegnungen zwischen den Bürgern und 

Bürgerinnen der Städte Quedlinburg und AulnoyeAymeries. Mit der Partnerschaft soll ein 

humanistischer Beitrag zur europäischen Integration geleistet werden. Der Verein verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts ,,Steuergünstigte 

Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. Der Verein ist politisch und 

konfessionell neutral. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschafliche 

Zwecke. Mittel des Vereins dürfen ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins an Mitglieder sind ausgeschlossen. Es dürfen weiterhin keine 

Personen durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden. 

§3 Mitgliedschaft 

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. Der Verein besteht aus aktiven und 

passiven Mitgliedern. Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder; passive 

Mitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele 

und auch den Zweck des Vereins fördern und unterstützen. 

§4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. sie haben 

darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge und 

Anfragen zu stellen.  In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt 

werden. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck - auch in der 

Öffentlichkeit - in förderlicher Weise zu unterstützen. 

§5 Beginn / Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. über den 

schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von 

aktiver auf passive Mitgliedschaft oder umgekehrt) müssen spätestens drei Monate vor Ende des 

Geschäftsjahres dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. Die Mitgliedschaft endet durch 

freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds. 

Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muß durch schriftliche Kündigung zum Ende des 

Geschäftsjahres unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung kann dann ausgesprochen werden, wenn das 

Mitglied in grobem Maße gegen die Satzung, den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen 



verstößt. über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher 

Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich 

vor dem Vereinsausschluss zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich auch welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 

Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen 

Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf 

rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

§6 Mitgliedsbeiträge 

Die Höhe und die Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. 

Bei Eintritt während des Geschäftsjahres wird der Mitgliedsbeitrag in voller Höhe erhoben. 

§7 Organ des Vereins 

Organe des Vereins sind  

1. die Mitgliederversammlung  

2. der Vorstand. 

§8 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus 

 - dem/der Vorsitzenden 

 - dem/der Stellvertreterln des Vorsitzenden  

- dem/der Vereinskassiererln  

- dem/der Schriftführerln 

Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Vorsitzende, der Stellvertreter des Vorsitzenden, der 

Vereinskassierer und der Schriftführer. Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam. 

Der Beirat, der aus bis zu 6 Mitgliedern bestehen kann, hat beratende Funktion und soll die Arbeit 

des Vorstandes in jeglicher Weise unterstützen. 

§9 Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstandes 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen 

Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die  

- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung,  

- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  

- Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes, Vorlage 

der Jahresplanung,  

- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern 



§10 Wahl des Vorstands 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können nur 

Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstands werden für die Zeit von 2 Jahren 

gewählt. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im 

Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

§11 Vorstandssitzungen 

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen wurden. Die 

Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 

Mitglieder seiner Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 

stellvertretenden Vorsitzend en (2. Vorsitzenden). 

§12 Mitgliederversammlung 

ln der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Übertragung der Ausübung des 

Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für 

folgende Angelegenheiten zuständig:  

1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands,  

2. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Vereinsauflösung,  

3. weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung ergeben. 

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Quartal, soll eine ordentliche Mitgliederversammlung 

stattfinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung 

durch schriftliche Einladung einberufen. 

Ergänzungen zur Tagesordnung sind zu Beginn der Versammlung bekannt zu geben. 

§13 Protokollierung 

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von dem 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer (Protokollführer) zu unterzeichnen ist. 

§14 Kassenprüfung 

Über die Jahreshauptversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von 2 Jahren zu wählen, die 

nicht dem Vorstand angehören dürfen. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie 

deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu überprüfen sowie mindestens 

einmaljährlich den Kassenbestand des abgelaufenen Kalenderjahrs festzustellen. Die Prüfung 

erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Die 

Kassenprüfer haben in der Mitgliederversammlung auch die Vereinsmitglieder über das Ergebnis der 

Kassenprüfung zu unterrichten. 

§15 Auflösung des Vereins 



Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks, fällt das 

Vereinsvermögen an die Stadt Quedlinburg, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 

Zwecke zu verwenden hat. 

§16 Gerichtsstand / Erfüllungsort 

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Quedlinburg. vorstehender Satzungsinhalt wurde von der 

Gründungsversammlung am 11. Juni 1998 beschlossen. 

Gezeichnet die Gründungsmitglieder 

 

Vorstehender Verein wurde am 05.11.1998 im Vereinsregister des Amtsgerichtes Quedlinburg unter 

der Nummer 6 VR 561 eingetragen. 


